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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.05.1994 

Geschäftszahl 

91/17/0067 

Rechtssatz 

Der Gesetzgeber hat erkennbar mit der Umschreibung "nur zeitweise für nichtberufliche Zwecke als Wohnstätte" 
in der Art einer Generalklausel ein allgemeines, in der Beispielsaufzählung des dritten Halbsatzes des § 9a Abs 2 
Stmk FremdenverkehrsabgabeG subsidiäres Tatbestandselement normiert (argumentum: "...oder auch..."). 


